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Teil 1: «Zugriff auf das Anschlussgleisverzeichnis beantragen»
Um eine Anlage im Anschlussgleisverzeichnis (AnG-Verzeichnis) zu erfassen, zu verwalten oder Gesuche für Investitionsbeiträge einzureichen 
braucht es spezielle Berechtigungen für die jeweilige Anlage. Sofern Sie bereits über einen Zugriff auf das Anschlussgleisverzeichnis verfügen, 
melden Sie sich für zusätzliche Berechtigungen bei gueterverkehrsanlagen@bav.admin.ch. Ansonsten sind folgende Schritte sind notwendig, um 
diese Berechtigungen zu erhalten:

1. Zum Öffnen des AnG-Verzeichnisses auf den Link klicken.

2. Mit dem CH-Login einloggen und im Benutzerprofil über «Zugriffs-Antrag» einen Antrag stellen oder allenfalls bei CH-Login registrieren und 
anschliessend einloggen.

3. Zugriffsantrag für die gewünschte Berechtigung für das entsprechende Unternehmen im AnG-Verzeichnis stellen (Bei erstmaligem 
Einloggen mit dem CH-Login gelangt man direkt auf diese Seite)

Es ist möglich, Berechtigungen für mehrere Unternehmen gleichzeitig zu haben. Jedoch muss für jedes Unternehmen ein einzelner Zugriffsantrag 
eingereicht werden. Auf den folgenden Seiten ist im Detail beschrieben, wie eine entsprechende Berechtigung für ein Unternehmen im AnG-
Verzeichnis gestellt werden muss. 

mailto:gueterverkehrsanlagen@bav.admin.ch
https://webkennzahlen.bav.admin.ch/app/#/ANG/Uebersicht
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Nach erstmaligem Login in das AnG-Verzeichnis erscheint die oben abgebildete Seite und der gewünschte Zugriff für ein entsprechendes 
Unternehmen kann beantragt werden. Ist das betroffene Unternehmen nicht in der Liste vorhanden, ist mit dem BAV Kontakt aufzunehmen
(per E-Mail an tuv-management@bav.admin.ch).

mailto:tuv-management@bav.admin.ch
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Der Antrag ist für das AnG-Verzeichnis zu stellen. Im Kommentarfeld ist zwingend darauf hinzuweisen, welche Rolle für das jeweilige 
Unternehmen beantragt wird. Anschliessend kann der Antrag via «Bestätigen und Absenden» eingereicht werden. Alle möglichen Rollen finden 
Sie auf der nächsten Seite.
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Mögliche Rollen:

Anschlussgleiseigentümer Administrator: Gesetzlicher Eigentümer der Gleis- oder Umschlagsanlage, muss nicht zwingend der 
Betreiber sein.
Erlaubt die Bearbeitung aller dem Unternehmen zugeordneten Anschlussgleise und die 
Zuteilung von Mitarbeitenden auf spezifische Anschlussgleise.

Anschlussgleiseigentümer: Erlaubt die Bearbeitung von spezifischen, vom Anschlussgleiseigentümer Administrator 
zugeteilten Anschlussgleisen.

Anschlussgleisbetreiber: Operativer Betreiber der Gleis- oder Umschlagsanlage: das Unternehmen, das für den 
Betrieb und den Unterhalt der Gleis- oder Umschlagsanlage zuständig ist, muss nicht 
zwingend Eigentümer sein.
Erlaubt die Bearbeitung aller dem Unternehmen zugeordneten Anschlussgleise

Anschlussgleisverwalter: Unternehmen oder juristische Person, die die administrative und/oder planerische 
Betreuung der Gleis- oder Umschlagsanlage wahrnimmt, kann auch durch den Betreiber 
oder Eigentümer sichergestellt sein.
Erlaubt die Bearbeitung aller dem Unternehmen zugeordneten Anschlussgleise

Finanzierung Unternehmen: Erlaubt die Einreichung von Gesuchen für Investitionsbeiträge an 
Anschlussgleisanlagen eines Unternehmens.

Infrastrukturbetreiber: Betreibt die Infrastruktur, an welche das Anschlussgleis anschliesst. Erlaubt die Einsicht 
in alle Anschlussgleise, welche an sein Netz anschliessen (eingeschränkte Einsicht auf 
Kontaktdaten des Anschliessers, Betriebsvorschriften, Notfallplan und 
Anschlussvertrag).

Eisenbahnverkehrsunternehmen: Befährt ein Anschlussgleis. Erlaubt die Einsicht in alle Anschlussgleise die das 
Eisenbahnverkehrsunternehmen befährt, sofern der Anschliesser dies zulässt 
(eingeschränkte Einsicht auf Kontaktdaten des Anschliessers, Betriebsvorschriften, und 
Notfallplan).
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Wurde der Antrag erfolgreich eingereicht, erscheint oben abgebildete Seite. Nach interner Prüfung erfolgt die Gewährung oder Ablehnung des 
Antrags durch das BAV. Sie werden per E-Mail darüber informiert.
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Teil 2: «Generelle Informationen zum Erfassen und Verwalten von Anlagen im 
Anschlussgleisverzeichnis»

1. Die Pflichtfelder sind entsprechend gekennzeichnet.
2. Ein Ein- und Ausstieg ist jederzeit möglich. Fehlen Daten, gelangt man bei einem neuerlichen Einstieg immer auf die erste Seite mit 

fehlenden Daten. Sind alle Daten eingegeben, gelangt man bei einem neuerlichen Einstieg auf die Seite "Angaben Unternehmen".
3. In der linken Menüleiste kann die jeweilige Seite angewählt werden.
4. Eingaben werden automatisch gespeichert.
5. Bei Ja/Nein-Frage bedeutet ein Haken ein "Ja", kein Haken bedeutet "Nein".
6. Die Daten im oberen Teil der Seite "Angaben Unternehmen" stammen aus dem BAV-Verzeichnis der Transportunternehmen und können 

nicht im Verzeichnis Anschlussgleise geändert werden. Änderungen müssen vom BAV vorgenommen werden 
(anschlussgleise@bav.admin.ch)

7. Je nach Antworten auf die Fragen auf der Seite "Angaben zur Benutzung des Anschlussgleises" ändern sich die nachfolgenden Seiten und 
Fragen.

8. Die Daten, die bereits gespeichert sind, stammen aus der letzten Abfrage. Einige Angaben konnten aus technischen Gründen nicht 
übernommen werden.

9. Die Datenerhebung ist abgeschlossen mit Betätigung des Buttons "Aktuell markieren" auf der Übersicht Anschlussgleise.
10. Die Daten sind im Gegensatz zur alten Datenbank nach Abschluss nicht gesperrt. Die Daten können jederzeit aktuell gehalten werden. Die 

Betätigung des Buttons "Aktuell markieren" ist nach jeder Anpassung wieder erforderlich.

anschlussgleise@bav.admin.ch
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Übersicht Anschlussgleise

Pro Zeile ein Anschlussgleis, welches bereits angelegt ist, 
Einstieg mit einfachen Mausklick  

Der Status ändert sich durch die Eingabe der Daten:

• Risikosituation ungeklärt - Daten fehlen
• Vollständig - alle Pflichtfelder sind ausgefüllt 
• Aktuell - der Button "Aktuell markieren" zum 

Abschluss der Datenerfassung wurde betätigt
• Update erforderlich - Aufforderung der BAV, die 

Daten zu überprüfen

Anlegen eines neuen Anschlussgleises
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Angaben zum Unternehmen

Diese Daten stammen aus dem übergeordneten BAV-Verzeichnis 
«Transportunternehmen» und können hier nicht geändert werden. Bei 
Änderungsbedarf bitte Meldung ans BAV 
(anschlussgleise@bav.admin.ch)

Die Daten zu mindestens einer Kontaktperson 
sind einzutragen, weitere Zeilen können 
hinzugefügt werden. 

Ein Haken bedeutet, 
dass alle Pflichtfelder 
auf der Seite ausgefüllt 
sind. 

Dieses Zeichen 
bedeutet, auf der Seite 
fehlen noch Angaben. 

Hier können die Rollen für das Anschlussgleis 
festgelegt werden. 
Sobald die Rollen und Aufgaben aufgeteilt 
werden, sind die jeweiligen Unternehmen und die 
Kontaktpersonen bekanntzugeben.

anschlussgleise@bav.admin.ch
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Angaben zur Benutzung des Anschlussgleises

 

Querstrich im Quadrat – die Frage ist noch nicht beantwortet 

Haken im Quadrat – Ja

leeres Quadrat – Nein
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Angaben zur Lage des Anschlussgleises Mit der Eingabe des Ortes sollte die Bahnstation gefunden 
werden. 

Nennung des Infrastrukturbetreibers erforderlich, 
die Frage nach dem Infrastrukturbetreiber (ISB) wird nur für 
direkte Anschliesser angezeigt, siehe Frage 
"Direktanschliesser Ja/Nein" eine Seite zuvor. 

Die Landeskoordinaten sind ein Pflichtfeld.  
Schweizer Landeskoordinaten in der Form CH1903+, siehe 
https://tools.retorte.ch/map/  

Optionale Angaben
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Grössenangaben zum Anschlussgleis

Ohne Weiche der Anschlussvorrichtung zur 
Infrastrukturbetreiberin 
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Technische Angaben zum Anschlussgleis

 

Optionale Angaben
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Angaben zu den Betriebsvorschriften

Im Feld "Betriebsvorschriften gültig und einsehbar für" sind 
alle EVU einzutragen, die das Anschlussgleis befahren. Die 
EVU sind bereits hinterlegt. Mit der Eingabe des Kürzels 
sollten diese einfach gefunden werden. 

Das EVU erhält dann einen Lesezugriff auf die 
Betriebsvorschriften.
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Dokumentation

Diese Seite ist im Sinne eines einfachen 
Dokumentenmanagementsystems zu verstehen und soll 
Hilfestellung geben, welche Nachweisdokumente ggf. 
notwendig sind. 

Der Upload von Dokumenten ist in den unterschiedlichen 
Rubriken möglich. 

Es kann ein Datum für eine nächste Überprüfung, nächste 
Aktivität oder Aktualisierung eines Dokumentes gesetzt 
werden. 

Der Haken löst zum gewählten Datum ein automatisch 
generiertes E-Mail als Erinnerung aus.

Mit Eingabe des EVU (auf der Seite Betriebsvorschriften), 
welches das Anschlussgleis befährt, bekommen die EVU 
Lesezugriff auf die Betriebsvorschriften und Angaben 
Notfallmanagement. 

Die übrige Dokumentation ist für die EVU nicht sichtbar. 

Eine ISB erhält bei direkten Anschliessern Zugriff auf den 
Anschlussvertrag, die die ISB mit dem Anschliesser 
abgeschlossen hat. 
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Information Ereignisse

Diese Seite dient nur der Information bezüglich der Meldung 
von Ereignissen an das BAV. Auf dieser Seite sind keine 
Eingaben notwendig. 
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Übersicht Anschlussgleise 

Mit diesem Button kann eine pdf-Datei mit den 
eingegebenen Daten generiert werden. 

Mit dem Button "Aktuell markieren" wird bestätigt, dass die 
Angaben vollständig und korrekt sind. 
Der Status ändert sich in "Aktuell". 

Mit diesem Button kann das 
Anschlussgleis gelöscht werden.  
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Teil 3: «Informationen zur Einreichung von Gesuchen für Investitionsbeiträge für 
Güterverkehrsanlagen»
Über die Anwendung «Investitionen GV» können Investitionsbeiträge beantragt werden für: 

- Den Neubau, die Erweiterung oder Erneuerung einer Anschlussgleisanlage
- Den Neubau, die Erweiterung oder Erneuerung einer Umschlagsanlage des kombinierten Verkehrs (nur Inland)
- Die Neubeschaffung oder Erneuerung eines Umschlagsmittels für den kombinierten Verkehr (nur Inland und ohne Freiverladeanlagen)

Um Investitionsbeiträge beantragen zu können, muss die betroffene Anlage im Anschlussgleisverzeichnis (AnG-Verzeichnis) aufgeführt und alle 
notwendigen Daten müssen vollständig erfasst sein. Zudem muss die Berechtigung «Finanzierung Unternehmen» vorhanden sein. Ist eine Anlage 
noch nicht im AnG-Verzeichnis vorhanden, muss diese vorgängig durch die im Unternehmen zuständige Person vollständig erfasst werden (siehe 
zweiter Teil dieses Handbuchs). Handelt es sich um einen Neubau, muss die geplante Anlage ebenfalls analog der Anweisungen im zweiten Teil 
dieses Handbuchs erfasst werden. Die Frage «wird das Anschlussgleis zurzeit für den (Güter-)verkehr genutzt?» ist hierbei mit «Ja» zu 
beantworten, auch wenn die Anlage noch nicht gebaut ist. 

Bei Gesuchen für Umschlagsmittel auf Freiverladeanlagen sowie Umschlagsanlagen des kombinierten Verkehrs im Ausland ist ebenfalls mit dem 
BAV Kontakt aufzunehmen.

Auf den folgenden Seiten ist im Detail beschrieben, wie die Einreichung eines Gesuchs über die Anwendung «Investitionen GV» abläuft. 

Allfällige Fragen hinsichtlich der Einreichung von Gesuchen für Investitionsbeiträge über das Anschlussgleisverzeichnis können entweder per E-
Mail an gueterverkehrsanlagen@bav.admin.ch oder telefonisch an +41 58 481 47 16 gerichtet werden. 

https://webkennzahlen.bav.admin.ch/app/#/ANG/Uebersicht
mailto:gueterverkehrsanlagen@bav.admin.ch
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Unter «Verzeichnis» sind die verschiedenen Anschlussgleise aufgeführt, für welche der/die Benutzer/in Berechtigungen hat. Über den Button 
«neues Gesuch erstellen» kann für das betroffene Anschlussgleis ein Gesuch eingereicht werden. 

Ein Gesuch für 
Investitionsbeiträge kann über 
den Button «neues Gesuch 
erstellen» eingereicht werden. 

Bestehende Gesuche sind unter 
«Investitionen GV» ersichtlich. 
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In einem ersten Schritt müssen Anlage- und Projekttyp sowie das Datum des geplanten Baubeginns/der Bestellung angegeben werden. Liegt das 
Datum innerhalb der nächsten 28 Tage kann nicht sichergestellt werden, dass bis dann eine Zusicherungsverfügung für das Projekt ausgestellt 
werden kann. Es muss deshalb ein Gesuch um vorzeitige Bestellung/Beschaffung oder vorzeitigen Baubeginn erfolgen. Sofern ein Datum 
innerhalb der nächsten 28 Tage eingegeben wird, öffnet sich automatisch ein Fenster dafür.
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Im Fenster «Angaben zum Unternehmen» wird nach einem Handelsregisterauszug (Statuten für Vereine oder das Beschlussprotokoll über das 
Investitionsvorhaben bei Gemeinden oder Konsortien) gefragt. 
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Unter «Angaben zum Projekt» muss unter anderem das Datum der vorgesehenen Inbetriebnahme angegeben werden, welches vor allem für die 
Transportmengenüberwachung relevant sein wird. Anhand der Eingaben im Kurzbeschrieb sollte ersichtlich sein, welche Anlageteile erneuert oder 
welche Erweiterungsmassnahmen ergriffen werden. Zudem muss die Position des entsprechenden Elements im Kostenvoranschlag (Position KV) 
angegeben werden. Handelt es sich um einen Neubau, sollte der Kurzbeschrieb einen Überblick über die Gesamtanlage und ihre Anlageteile 
geben. 
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Befindet sich die Parzelle, auf welcher sich das Projekt befindet, nicht im Besitz der Verfügungsnehmerin, muss ein entsprechendes Dokument 
(Eigentumsvertrag; Pachtvertrag; Baurechtsvertrag etc.) hochgeladen werden. Das Feld verschwindet automatisch bei «Ja». Ein Situationsplan ist 
in jedem Fall hochzuladen. 
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Handelt es sich um einen Neubau muss angegeben werden, ob ein Grundsatzentscheid der Infrastrukturbetreiberin zum Anschluss vorliegt. Falls 
ja, muss das entsprechende Dokument hochgeladen werden. Handelt es sich um eine KV-Umschlagsanlage (Neubau, Erweiterung oder 
Erneuerung) müssen zudem Fragen zur Distanz des Strassenanschlusses der KV-Umschlagsanlage bis zum übergeordeneten Strassennetz und 
zur Möglichkeit, Standardzuglängen von 740 Meter mit einem Gewicht von bis zu 2'000 Tonnen und einem Profil von PC80, abzuwickeln (nur bei 
KV-Umschlagsanlagen von nationaler verkehrspolitischer Bedeutung) auf den vorgesehenen Relationen beantwortet werden. Die Fragen 
diesbezüglich erscheinen bei KV-Umschlagsanlagen automatisch.
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In einem nächsten Schritt müssen Angaben über die Verkehrsleistung (Nettotonnen, Wagenladungen oder TEU) der letzten drei Jahre vor 
Einreichung des Gesuchs gemacht werden. 
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Anschliessend folgen Angaben über die geplante Verkehrsleistung über 5 Jahre nach Projektabschluss (10 Jahre bei Umschlagsanlagen). 
Massgebend ist das Datum der Inbetriebnahme, welches bereits unter «Angaben zum Projekt» eingegeben wurde.  
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Die Baukosten stellen ein Pflichtfeld dar und sind in jedem Fall und exkl. MWST anzugeben. Weiter muss ein detaillierter Kostenvoranschlag 
hochgeladen werden. Unter «Vorlagen» ist eine Mustervorlage bereitgestellt. Allfällige Offerten sind ebenfalls hochzuladen.
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Weiter müssen unter dem Schritt «Kosten» Angaben zum Eigenmitteleinsatz und zur Bonität gemacht werden. Sind Interessensbeiträge von 
Kantonen, der Infrastrukturbetreiberin oder von Dritten vorhanden, wird diesbezüglich automatisch ein Dokument (bspw. eine kantonale 
Zusicherungsverfügung oder eine detaillierte Auflistung der Anteile an den Gesamtkosten) verlangt. 
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Hier können weitere Unterlagen, welche für ein Projekt relevant sind hochgeladen werden. Es gilt zu beachten, dass sich die notwendigen 
Unterlagen je nach Anlage- und Projektart unterscheiden. Weiter gibt es Unterlagen, welche dem BAV erst spätestens vor Auszahlung der 
Finanzhilfe einzureichen sind. 
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Zuletzt muss die Selbstdeklaration ausgedruckt, ausgefüllt und an die angegebene Adresse geschickt werden. Eine Verfügung kann erst erstellt 
werden, wenn die Selbstdeklaration dem BAV vorliegt. 
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Sofern das Gesuch vollständig ist und alle notwendigen Angaben gemacht wurden, kann es über «Investitionen GV» eingereicht werden. 
Nachträgliche Änderungen sind nicht mehr möglich. Stellt die Gesuchstellerin fest, dass sie ihr Gesuch fehlerhaft eingereicht hat, kann sie beim 
BAV die Rücksendung des Gesuches verlangen. Danach können die Angaben durch die Gesuchstellerin erneut bearbeitet werden.

Es ist möglich, ein eingereichtes Gesuch zurückzuziehen. Es kann jedoch anschliessend nicht abgeändert und erneut eingereicht werden.  
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